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Gebirgslandschaften der subalpinen Molasse
und der nördlichen Kalkalpen östlich der
Aare
Säntisgebiet
Speer-Churfirsten-Alvier
Murgtal
Rigi
Pilatus
Hagleren-Seewenalp (LU/OW)
Hohgant
Luegibodenblock bei Habkern (BE)

Gebirgslandschaften der nördlichen Kalkalpen

westlich der Aare
Moor auf Kaltbrunnenalp (BE)
Engstligental
Geltental (BE)
Vanii Noir (FR/VD)
La Pierreuse (VD)
Vallon de Nant (VD)
Derborence - Vallon de la Lizerne

Hochgebirgslandschaften der Zentralmassive
und angrenzender Gebiete

Quellgebiet des Rheins mit Tomasee
Val Piora-Lucomagno-Dötra
Maderanertal und Fellital
Rhonegletscher mit Vorgelände
Berner Hochalpen
(Jungfrau-Aletsch-Gebiet)

Zentralalpine Täler
Toma-Landschaft
Trockengebiet im unteren Domleschg
Ruinaulta (Vorderrheinschlucht) GR
Raron-Heidnisch Biel (VS)
Valére et Tourbillon

Mont d'Orge près de Sion
Les Follatères près de Martigny
Blocs erratiques au-dessus de Monthey et de

Collombey

Gebirgslandschaften im ostalpinen und pen-
ninischen Bündner Inn- und Rheingebiet
Piz Arina bei Sent (Unterengadin)
Silvretta-Vereina
Schweizerischer Nationalpark und
Randgebiete

Kesch-Ducan-Gebiet
Bernina- und Maloja-Gebiet
Quellgebiet des Hinterrheins und San Ber-
nardino-Paßhöhe

Gebirgslandschaften in den penninischen
Walliser Alpen
Binntal
Matterhorn-Monte Rosa
Forêts de Finges-fllhorn (Pfynwald)
Pyramides d'Euseigne (Val d'Hérens)
Val de Bagnes

Alpensüdseite
Val di Campo (Poschiavo)
Paludi del San Bernardino
Val Verzasca
Delta del Ticino e della Verzasca
Ponte Brolla-Losona

Sottoceneri

Denti della Vecchia (bei Tesserete)
Parco prealpino Gandria
Monte Caslano
Monte Generoso
Monte San Giorgio am Luganersee

Allgemeine Postulate über den anzustrebenden Schutz der

Landschaften und Maturdenkmäler von nationaler Bedeutung
Im Begleittext zum Inventar hat die
Kommission die Schutzmaßnahmen formuliert,
die für alle Landschaften und Naturdenkmäler

je nach den Verhältnissen sinngemäß
zur Anwendung kommen sollen. Wir geben
sie im nachfolgenden wieder:

1. Erhaltung des gegenwärtigen Zuslandes
Die Umgrenzung der in die Liste aufgenommenen Landschaften und

Naturdenkmäler geht aus den Karten hervor, welche jedem Objekt beigegeben
sind.

Innerhalb der auf den Karten eingezeichneten Gebiete sollen der
gegenwärtige Zustand und die gegenwärtige Nutzung grundsätzlich erhalten bleiben,

sofern bei den einzelnen Objekten nicht ausdrücklich etwas anderes
gefordert wird.

2. Schutz von Flora und Fauna
In den Schutzgebieten und Erholungsräumen soll die Pflanzen- und

Tierwelt überall geschont und geschützt werden. Deshalb ist auf den ein-



zelnen Inventarblättern darauf nur da Bezug genommen, wo besondere
Schutzmaßnahmen notwendig erscheinen.

3. Neubauten
Soweit bestehende Ortschaften in die zu schützenden Landschaften einbezogen

wurden, sollen deren Baugebiete nur auf Grund von Zonenplänen
erweitert werden, die den Schutz des Landschaftscharakters gewährleisten.

Außerhalb der bestehenden und der daran anschließenden, durch Zonenpläne

ausgeschiedenen Baugebiete sind nur Bauten zuzulassen, welche für
die land- und forstwirtschaftliche Nutzung notwendig und an das
Landschaftsbild gut angepaßt sind. Jegliche Streubebauung durch Wochenend-
und Ferienhäuser oder andere nicht land- und forstwirtschaftlichen Zwek-
ken dienende Bauten ist auszuschließen.

4. Freileitungen

In den zu schützenden Gebieten sollen ohne zwingende Gründe keine
neuen Freileitungen irgendwelcher Art erstellt werden. Die Verkabelung
oder Verlegung bestehender Freileitungen ist anzustreben.

5.7 ourismus

Die Zugänglichkeit der zu schützenden Gebiete soll durch keine neuen
Bahnen und durch keine neuen Straßen erleichtert werden.

Soweit in den Schutzgebieten bestehende Straßen und Wege keine unbedingt

offenzuhaltenden Ortsverbindungen oder Zugänge darstellen, ist
auf ihnen der Motorfahrzeugverkehr zu beschränken, namentlich durch
Sonntagsfahrverbote.

Camping soll in den zu schützenden Gebieten untersagt oder höchstens
auf wenigen besonders bezeichneten Plätzen zugelassen werden.

6. Gewässerschutz

Die in die zu schützenden Landschaften einbezogenen Gewässer sollen
von Verunreinigungen jeder Art freigehalten werden. Zur Beseitigung
bestehender Gewässerverunreinigungen sind die notwendigen Maßnahmen
zu ergreifen.

In den Gewässern sollen die gegenwärtigen Wassermengen und Wasserstände

erhalten bleiben. Soweit diese bereits durch Wassernutzungen
beeinträchtigt sind, müssen Restwassermengen angestrebt werden, welche den

derzeitigen Zustand verbessern.

7. Lärmbekämpfung und Verhinderung von Luftverunreinigungen

Jeglicher vermeidbare Lärm und jegliche Verunreinigung der Luft sind
von den zu schützenden Gebieten fernzuhalten.

Die nachfolgenden 30 Bilder sollen wenigstens andeutungsweise
eine Vorstellung von der Verschiedenartigkeit und Schönheit der bis
heute in das Inventar aufgenommenen 106 Landschaften geben.
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